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Nach einigen Jahren Pause gab es  
wieder einen traditionellen Rathaussturm 
in Hüttlingen. Am Gumpendonnerstag er-
oberten die Stachelmätzen das Rathaus. 
Zuschauerinnen und Zuschauer verfolgten 
das närrische Spektakel. Die „Wachen“ 
waren schnell überwunden, wenig später 
stellten die Mätzen Bürgermeisterin  
Monika Rettenmeier, steckten sie in ein 
Muffigel-Kostüm und verpassten ihr die 
klassische „Igel-Schminke“.

Auf der Bühne musste sich die Rathaus-
chefin zunächst gereimte und augen-
zwinkernde Verse anhören, bevor sie offi-
ziell in die Reihen der Stachelmätzen 
aufgenommen wurde. Nach einer humor-
vollen „Taufe“ samt neuem Namen – 
„Stachel-Mätze Moni“ – und großem  
Applaus war sie endgültig Teil der närri-
schen Gemeinschaft.

Im Anschluss wurde rund ums Rathaus  
weitergefeiert. Kinder zeigten Tanzeinlagen 
und am Abend klang der Tag bei einer  
„Beach Party“ im Feuerwehrhaus aus.

Herzlichen Dank, liebe Stachelmätza, 
dass ihr mit der grandiosen „Igel-Deko“ in 
der Bachstraße, dem Narrenbaum, mit 
der Narrenmesse und dem Rathaussturm 
Faschingsstimmung in unserer Gemeinde 
verbreitet habt. Ebenso vielen Dank unse-
rer Jugendfeuerwehr, die in der Feuerhölle 
zur Beach-Party eingeladen hatten. 

Rathaussturm am Gumpendonnerstag 

Bürgermeisterin Monika Rettenmeier wird „Stachel-Mätze Moni“
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Hallo ihr Narra, sehet no her,
es fiel ons heit so garnet schwer,
dia Bürgermoischtere aus ihr´m Thron zu heba,
ond die Herrschaft an die Narra zu geba.
Drom höret guat zu, was i hab zu saga,
was sich im Johr alles hat zugetraga.

Knapp zwoi Johr isch onser Moni jetzt im Amt,
ond hot ihr´n oigena Chaffeur scho zur Hand.
Zom 100 jährige Fescht vom Musikverei,
wird se glade en d´r Oldtimer nei.
D´r Goldhöfer Berg nauf, vorbei an de Leit,
lässt se sich fahra ond griaßt mit Freid.
D´Fussvolk muss spiela und laufa d´r Berg nuff,
kaum zu glauba, drei kräftige Igel-Muff.

Aktiv isch se ja onser Powerfrau,
ond jede Woch zu seha im Amtsblättle au.
Ob versenkbare Container, d´r Wurschtwaga vorm Lamm,
mit de blaue Gummistiefel beim Baumpflanza im Schlamm.
Au plant se dia Zukunft m´r hoffet scho sehr,
dass des Lamm nemma so lang stoht so leer.
A Wirtschaft em Dorf muss auf dia Wunschlist oba druff,
darauf ihr Leit, drei kräftige Igel Muff.

Instagram ond Facebook! Wer isch jetzt echt?
Als doppeltes Lottchen, des war wirklich net schlecht.
Doch isch jetzt dia da die richtige Chefe von ons?
Oder leget jetzt Boide im Rathaus fix los?
So lang des Gehalt bloß oimal wird zahlt,
isch des ons Hittliger egal ond net geprahlt.
Aber passet auf, das euer Konto net wird g´häckt,
ond wird entfremdet für dubiose Zweck.
D´r Dateschutz legt scho a Auge no druff,
darauf ihr Leit, drei kräftige Igel Muff.

Gmoidskass leer, es kommt net viel rei,
da muss onser Moni kreativ halt sei.
Dia Parkplätz im Ortskern ka m´r gut dazu nemma,
om in kurzer Zeit an ganz viel Geld zu komma.
Parkscheiba vergesset gar viele Leit,
drom steht jeda Tag des Ordnungsamt bereit.
Om die Parksünder zu strafa roicht ja scho aus,
so a kloiner Zettel zom mitnemma ond zahla zu Haus.
Ond wenn des net langt, dann nemma m´r dazu,
dia Parkplätz in d´r Kocherstroß für 30,00 €, JuHu.

Im Wasserstall doba glänzte dieses Johr,
ein super goldnes Ehepaar.
Des lies sich onser Bürgermoischtere nent nemma,
ond wollt beim Jubelpaar zom gratuliera komma.
Dia zwoi sasset gmietlich in ihr´m Pool,
als dia Hausglock plötzlich ging ganz cool.
Vorm Haus da stand ganz lieb ond nett,
onser Oberhaupt frisch gestylt ond adrett.
Doch leider war ihr Terminplan net fix,
2 Tage zu früh, doch des macht au nix.
Drom machet se trotzdem dia Sektflascha uff,
darauf Ihr Leit, drei kräftige Igel Muff.
Onser Frau Bürgermoischtere lebt au sehr gesund,

koin Alkohol, koine Süssigkeiten kommet in ihr´n Mund.
Sie macht viel Sport, fährt Rad, tanzt und schwemmt,
mit Neoprenanzug im Freibad, das nirgends was klemmt.
Oder hält se sich fit als Bedienung im AV,
ob Kaffee oder Wurschtsalat, alles brengt dia Frau.

Aber ois muss m´r ihra scho lassa,
m´r trifft se in sämtliche Hittlinger Gasse.
Egal ob Fescht, Ehrung, Kirch oder andera Aktion,
dia Moni stoht parat in jeder Funktion.
Ond au für onser Sicherheit wird jetzt gesorgt,
mit d´r Secrurity, droba au´f em Sulzdorfer Berg.
Dafür hebat m´r se jetzt in d´r Himmel weit nuff, 
auf onser Moni, drei kräftige Igel-Muff.

5 Schießtage hattet dia Schütza a´gsetzt,
doch wer kam am letzta Tag om 18.00 Uhr aug´hetzt,
Onsere Frau Bürgermoischtere hatte gedacht
ma ka heit no schiessa bis in dia Nacht.
A personell Trainer war au schnell zur Stell
ond hat dia 134. Schützin geführt zom Apell.
Ob Kleinkaliber oder Luftg´wehr isch egal,
für onser Moni war des gar koi Qual.
Für d´r Sieg hot´s net g´roicht, isch aber net schlimm,
nächstes Johr wieder, dann wird´s au an G´winn.

Doch liebt Sie die Fasnacht genau wia mir au,
Drom nemmat m´r auf diese Powerfrau.
A echta Mätz wird se sei nach d´r heitige Tauf,
drom stellet dia Moni auf den Thron jetzt nauf.
Dia Zeremonie kann beginnen, m´r trenket oin druff,
auf onser Moni, drei kräftige Igel Muff.

Schnitzelbank 2026
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Wir, die Hüttlinger Stachelmätza,  
freuen uns sehr über die gelungene  

Faschingssaison 2026.
Die erste Narrenmesse mit anschließender 

Narrenparty kam super gut an.

Vielen Dank nochmals an Pfarrer Frank  
und all unseren Freunden und Gästen,  
die diese Veranstaltung so besonders 

gemacht haben.
An Weiberfastnacht zogen wir durchs Dorf 

und wurden in den Geschäften  
grandios bewirtet.

Vielen Dank an alle, die uns so freundlich 
aufgenommen und mit uns getanzt und 

geschunkelt haben.
Frau Bürgermeisterin Rettenmeier wurde 

ihres Amtes enthoben und nach der  
Schnitzelbank durch die Mätza-Tauf  

in unsere Faschingsgruppe aufgenommen.  
Dankeschön an die Zuschauer und  

an die Mitwirkenden.

Weiterhin bedanken wir uns  
bei Herrn Miller für die Spende  

der Süßigkeiten.

Dia neue Stroßadeko isch a Traum,
von dr Bachstroß onda bis nauf zom Narrabaum.
Dia Sponsora hen dia Moneta gebracht.
Vielen, vielen Dank. So entstand diese tolle Pracht.

Mir bedanket ons ganz, ganz herzlich bei folgenden 
Sponsora:
Hot Jeans und Mode, Wörner Gartenbau, 
Allianz Feirabend und Wolfsteiner, 
Bäckerei Stollenmeier, Schmuck Rieger, Piper 
GmbH, Highland Cattle Hüttlingen

Bis zum nächsten Jahr

eure „Hüttlinger Stachelmätza“

Die Stachelmätza  
blicken auf die Faschingssaison 2026 zurück
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Andreas Maile 
neu im Rathausteam

Am 16. Februar 2026 begrüßte Bürgermeisterin Monika 
Rettenmeier Andreas Maile, den Amtsleiter des neuge-
schaffenen Amtes für strategische Entwicklung und Um-
weltplanung.
Andreas Maile wird sich unter anderem mit der Gemeinde-
entwicklung, dem Flächennutzungsplan und Herausfor-
derungen befassen, die der klimatische Wandel mit sich 
bringt. Auch fallen nachhaltige Mobilität und Verkehrs-
planung in seinen Bereich.

Kontakt: 
Andreas Maile, Zimmer 14, Telefon 07361 9778-32, 
E-Mail Andreas.Maile@Huettlingen.de

Bürgermeisterin Monika Rettenmeier wünschte Andreas 
Maile alles Gute am neuen Arbeitsplatz. 

Werden Sie Teil unseres Teams in Hüttlingen

Sie übernehmen gerne Verantwortung, organisieren mit Überblick und 
arbeiten lösungsorientiert? Sie möchten mit Ihrem Engagement aktiv 
das Erscheinungsbild unserer Gemeinde gestalten? Dann haben wir 
die passende Stelle für Sie!

Für unseren Bauhof suchen wir zum nächstmöglichen Zeitpunkt eine 

Bauhofleitung (m/w/d) 
in Vollzeit.

Ihre Aufgabenschwerpunkte: 
•	 Führung und Organisation des Bauhof-Teams mit 11 Mitarbeitenden
•	 zentrale Steuerung der Arbeitsaufträge und Koordination mit dem 

Rathaus
•	 Sicherstellung von Arbeitsschutz und Verkehrssicherheit 
•	 Fuhrpark-, Maschinen- und Materialmanagement
•	 Mitarbeit bei der Budgetplanung und Kostenkontrolle
•	 Einführung und Nutzung digitaler Systeme für Auftragssteuerung und 

Dokumentation
•	 Organisation und Leitung von Notfalleinsätzen
•	 Umsetzung von Maßnahmen für mehr Nachhaltigkeit und Umwelt-

schutz

Änderungen des Aufgabengebietes – auch zu einem späteren Zeit-
punkt – bleiben vorbehalten. 

Ihr Profil:
•	 abgeschlossene dreijährige Ausbildung in einem handwerklich-

technischen Beruf, idealerweise mit Weiterbildung (z. B. Meister/
Techniker/Polier) oder eine vergleichbare Qualifikation bzw. Erfah-
rungen in diesem Bereich

•	 Führungskompetenz und Organisationstalent
•	 sicherer Umgang mit digitalen Geräten und Anwendungen 
•	 kooperative und strukturierte Zusammenarbeit mit internen und 

externen Partnern
•	 Führerschein für die Klasse B/BE erforderlich (Klasse C/CE wün-

schenswert)

Wir bieten: 
•	 ein vielseitiges und abwechslungsreiches Aufgabengebiet in einer 

Leitungsfunktion
•	 Fortbildungsmöglichkeiten
•	 ein großartiges Team mit Fachkräften, das sich auf Sie freut
•	 einen Bauhof mit modernem und leistungsstarkem Fuhr- und Ma-

schinenpark
•	 eine Gesundheitsförderung mit dem EGYM Wellpass
•	 eine tarifgerechte Bezahlung, je nach persönlichen Voraussetzun-

gen, bis EG 9b TVöD

Klingt gut?
Dann freuen wir uns auf Ihre aussagekräftige Bewerbung, Sie kennen-
zulernen und Sie eventuell bald in unserem Team willkommen zu heißen.

Noch Fragen?
Haben Sie Fragen zum Aufgabenbereich? Wenden Sie sich bitte an 
Ortsbaumeister Georg Nusser (Tel. 07361 9778-12). Haben Sie Fragen 
zum Beschäftigungsverhältnis? Wenden Sie sich bitte an die Stabs-
stellenleitung Personal Andrea Weker (Tel. 07361 9778-15). Bewerbun-
gen von Schwerbehinderten und Gleichgestellten werden entspre-
chend der Vorgaben des Schwerbehindertenrechts 
berücksichtigt. 

Bewerbungsschluss ist Sonntag, 15. März 2026.

Hüttlingen, die Perle am Kocherknie – Ihre neue 
berufliche Heimat!

Werden Sie Teil unseres Teams in Hüttlingen! 

Sie übernehmen gerne Verantwortung, organisieren mit Überblick und arbeiten lösungsorien-
tiert? Sie möchten mit Ihrem Engagement aktiv das Erscheinungsbild unserer Gemeinde ge-
stalten? Dann haben wir die passende Stelle für Sie! 

Für unseren Bauhof suchen wir zum nächstmöglichen Zeitpunkt eine  

Bauhofleitung (m/w/d)  

in Vollzeit. 

Ihre Aufgabenschwerpunkte:  
• Führung und Organisation des Bauhof-Teams mit 11 Mitarbeitenden 
• zentrale Steuerung der Arbeitsaufträge und Koordination mit dem Rathaus 
• Sicherstellung von Arbeitsschutz und Verkehrssicherheit  
• Fuhrpark-, Maschinen- und Materialmanagement 
• Mitarbeit bei der Budgetplanung und Kostenkontrolle 
• Einführung und Nutzung digitaler Systeme für Auftragssteuerung und Dokumentation 
• Organisation und Leitung von Notfalleinsätzen 
• Umsetzung von Maßnahmen für mehr Nachhaltigkeit und Umweltschutz 
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ten.  
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• abgeschlossene dreijährige Ausbildung in einem handwerklich-technischen Beruf, 

idealerweise mit Weiterbildung (z.B. Meister/Techniker/Polier) oder eine vergleichbare 
Qualifikation bzw. Erfahrungen in diesem Bereich 

• Führungskompetenz und Organisationstalent 
• sicherer Umgang mit digitalen Geräten und Anwendungen  
• Kenntnisse in Arbeitsschutz und Verkehrssicherung 
• kooperative und strukturierte Zusammenarbeit mit internen und externen Partnern 
• Führerschein für die Klasse B/BE erforderlich (Klasse C/CE wünschenswert) 

Wir bieten:  
• ein vielseitiges und abwechslungsreiches Aufgabengebiet in einer Leitungsfunktion 
• Fortbildungsmöglichkeiten 
• ein großartiges Team mit Fachkräften, das sich auf Sie freut 
• einen Bauhof mit modernem und leistungsstarkem Fuhr- und Maschinenpark 
• eine Gesundheitsförderung mit dem EGYM Wellpass 
• eine tarifgerechte Bezahlung, je nach persönlichen Voraussetzungen, bis EG 9b TVöD 

Klingt gut? 
Dann freuen wir uns auf Ihre aussagekräftige Bewerbung, Sie kennenzulernen und Sie even-
tuell bald in unserem Team willkommen zu heißen. 

Noch Fragen? 
Haben Sie Fragen zum Aufgabenbereich? Wenden Sie sich bitte an Ortsbaumeister Georg 
Nusser (07361 9778-12). Haben Sie Fragen zum Beschäftigungsverhältnis? Wenden Sie sich bit-
te an die Leiterin der Stabsstelle Personal Andrea Weker (07361 9778-15). Bewerbungen von 
Schwerbehinderten und Gleichgestellten werden entsprechend der Vorgaben des Schwer-
behindertenrechts berücksichtigt.  
Bewerbungsschluss ist Sonntag, 15. März 2026. 

Hüttlingen, die Perle am Kocherknie – Ihre neue berufliche Heimat! 

Für 1,40 Euro auf drei innerörtlichen Routen –  
Kreuz und quer durch Hüttlingen

Die genauen Fahrzeiten entnehmen Sie 
den Infotafeln an den Haltestellen mit 
dem Ortsmobil-Logo oder einem Fahr-
plan der im Foyer des Rathauses und in 
den örtlichen Bankfilialen ausliegt.

Das Hüttlinger Ortsmobil ist werktags  
zwischen 8.45 Uhr bis 11.30 Uhr unterwegs.

Für 30 Cent auf 3 innerörtlichen Routen

Kreuz und quer durch Hüttlingen

ortsmobil

........

„Einsteigen - Mitfahren“
Die genauen Fahrzeiten entnehmen sie den Infotafeln an den Haltestellen mit dem
Ortsmobil-Logo oder einem Fahrplan der im Foyer des Rathauses und in den
örtlichen Bankfilialen ausliegt.

Das Hüttlinger Orstmobil ist werktags zwischen 8.45 Uhr – 11.30 Uhr unterwegs

„Einsteigen – Mitfahren“
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Gemeinde Hüttlingen  
bezieht Grünstrom

Unser Stromlieferant, die EnBW ODR AG, informierte uns 
darüber, dass wir seit 1. Januar 2026 bis 31. Dezember 
2029 ausschließlich unseren kompletten Strom aus rege-
nerativen Quellen beziehen.

Der Strom, den wir für alle kommunalen Liegenschaften 
und für die Straßenbeleuchtung benötigen, wird ohne 
klimaschädliche CO2-Emissionen produziert.

SING MIT IM KINDERCHOR!

Wann: 	Montag von 16.30 – 17.30 Uhr
Wo: 	 Probenraum/neben Sportlereingang 
	 im Bürgersaal Hüttlingen

Wer kann mitmachen? 
Alle Kinder ab 5 Jahren, die Spaß am Singen haben – 
egal ob Anfänger oder kleine Gesangsprofis!

Was erwartet dich?
🎵 Proben mit Chorleiter Christian Steiner 
🎵 	 Spaß am gemeinsamen Singen 
🎵 	 coole Lieder – alt und neu 
🎵 	 Auftritte bei Festen und Konzerten 
🎵 	 neue Freundschaften

Komm einfach vorbei und mach mit! 
Wir freuen uns auf dich!

Infos und Kontakt unter www.lk-huettlingen.de
Insta:lk_huettlingen
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Kinder- und Jugendtreff JuKo

Aktionen im Februar/März
(ohne Anmeldung  und kostenlos)

Öffnungszeiten und Kontakt
Immer montags von 15.30 Uhr bis 19.30 Uhr
Anschrift: Abtsgmünder Straße 12, 73460 Hüttlingen
E-Mail: jana.huber@erleben-im-alltag.de
Instagram: juko_jugendtreff

23. Februar: 	 Spiel und Spaß
2. März:	 Batiken – bitte eigenes weißes 

T-Shirt mitbringen 

Kultur- und Sportzentrum 
Limeshalle
Entfall des Übungsbetriebs
Bürgersaal

→	 Am Mittwoch, 4. März 2026, findet die Blutspendenaktion 
des DRKs statt. 

→	 Am Dienstag, 10. März 2026, und Mittwoch, 11. März 
2026, findet der Aufbau und die Veranstaltung des 
Kulturprogrammes „Kocherknie kann Kultur“ statt. 

→	 Am Mittwoch, 18. März 2026, bis Freitag, 20. März 2026, 
findet der Aufbau des Starkbierfestes des Musikvereins 
Hüttlingen statt. 

Wir bitten um Verständnis, dass an den vorgenannten 
Tagen kein Übungsbetrieb möglich ist. 
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Jetzt Blut spenden und Reise nach Mailand gewinnen

Täglich werden allein in 
Baden-Württemberg 
und Hessen 3000 Blut-
spenden benötigt. 
Patient*innen aller  
Altersklassen sind auf 
eine kontinuierliche 
und lückenlose Ver-

sorgung angewiesen. Viele Menschen merken erst, wie 
wichtig eine Blutspende ist, wenn sie selbst oder ihr Umfeld 
durch einen Unfall oder eine Krankheit plötzlich Blut benö-
tigen. Der DRK-Blutspendedienst appelliert an alle Unent-
schlossenen: Es ist nie zu spät für die gute Tat. 

Verlosungsaktion: Blut spenden, Koffer packen und Mailand 
genießen. Unter allen Blutspender*innen verlost der DRK-
Blutspendedienst vom 23. Februar bis 31. März 2026 drei ex-
klusive Städtereisen für je zwei Personen nach Mailand. 

So einfach geht´s: Einfach einen Blutspendetermin im Ak-
tionszeitraum buchen, Blut spenden und danach online an 
der Verlosung teilnehmen. 

Alle Informationen und Teilnahmebedingungen finden In-
teressierte unter: www.blutspende.de/mailand 

Die Blutspende gehört zu den einfachsten und schnellsten 
guten Taten: Benötigt wird maximal eine Stunde Zeit, da-
von dauert die reine Blutentnahme nur etwa zehn Minuten. 

Abgenommen werden 500 Milliliter Blut. Gespendet wer-
den darf sogar mehrfach im Jahr im Abstand von 56 Tagen 
– Frauen dürfen bis zu vier, Männer bis zu sechs Mal inner-
halb von 12 Monaten spenden. 

Nora Löhlein, Pressesprecherin des DRK-Blutspendediens-
tes Baden-Württemberg – Hessen betont: „Besonders für 
neue Spender*innen bietet die erste Blutspende ein wert-
volles Plus: Wenige Wochen nach der ersten Blutspende 
erfährt man die eigene Blutgruppe - eine Information, die 
im Notfall lebensrettend sein kann.“ Der DRK-Blutspende-
dienst bietet in der Region Hessen und Baden-Württem-
berg täglich eine Vielzahl an Terminen an.

NÄCHSTER TERMIN in 73460 Hüttlingen:
Mittwoch, 4. März 2026
von 14.30 Uhr bis 19.30 Uhr 
Bürgersaal im Sport- und Kultur-
zentrum, Sulzdorfer Straße 8

Jetzt Termin buchen: 
www.blutspende.de/termine

Das DRK ruft zur guten Tat auf: Die Blutspende ist die einfachste Möglichkeit um 
Leben zu retten. Unter allen Lebensretter*innen verlost der DRK-Blutspendedienst 
drei exklusive Reisen in die Modemetropole Mailand. 

Wie kann ich meine Energiekosten senken? Diese Frage 
stellen sich immer mehr Menschen. Hilfe könnte die Ener-
gieberatung der Verbraucherzentrale im Rathaus in Hütt-
lingen bieten.

Jeden 4. Dienstag im Monat zwischen 15.00 und 18.00 Uhr 
findet die Energieberatung im Rathaus in Hüttlingen statt. 
Der nächste Termin steht am Dienstag, 24. Februar 2026 an.

Die Beratung richtet sich sowohl an Mieter, die mit ein-
fachen Maßnahmen ihre Energiekosten senken möchten, 
als auch an Eigentümer, die ihre Immobilie energetisch 
sanieren lassen, an- oder umbauen oder gar neu bauen 
möchten.

Interessierte können ihre individuellen Energiefragen mit 
dem Energieberater der Verbraucherzentrale persönlich 
klären. Dabei berät der Experte der Verbraucherzentrale 

kostenfrei und individuell zu Heizung, Photovoltaik, Lüf-
tung, Gebäudehülle und Fördermitteln. 

Wenn möglich, sollten Unterlagen zum Energieverbrauch 
der letzten Jahre, Informationen zum Baujahr des Hauses, 
zur Wohnfläche sowie aussagekräftige Fotos und even-
tuell vorliegende Angebote von Handwerkern zum Bera-
tungstermin mitgebracht werden.

Termine nur nach Vereinbarung, entweder direkt mit dem 
Rathaus unter Tel. 07361 9778-18 oder über die kosten-
freie Telefon-Hotline der Verbraucherzentrale unter  
0800 809802400.

Energieberatung der Verbraucherzentrale im Rathaus

 

 

 

 

Energie- und 
Klimaschutzberatung des 
Ostalbkreises 

 

Der EKO-Energieberater kommt zu Ihnen ins Rathaus! 
 
Sie erhalten am 26.02.2013 von 15.00 - 18.00 Uhr im Rathaus 

der Gemeinde Hüttlingen, Zimmer 14 im Erdgeschoss, eine 

kostenlose und unabhängige energetische Erstberatung zu den 
Themen Energieeinsparung, Gebäudeneubau und -sanierung, 

Modernisierung von Heizung und Lüftung, Förder- und 
Zuschussmöglichkeiten sowie zum Einsatz von erneuerbaren 

Energien. Hierfür steht Ihnen der Energieberater des EKO als 

kompetenter Ansprechpartner zur Verfügung.  
 

Um telefonische Terminvereinbarung wird gebeten unter: 
07173 / 185516 oder 07361 / 9778-18 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Diese Beratung findet in Kooperation 
mit der Verbraucherzentrale  
Baden-Württemberg statt. 
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Amtliche Bekanntmachungen

Gemeinderatssitzung  
am Donnerstag, 26. Februar 2026
Am Donnerstag, 26. Februar 202 findet um 17.00 Uhr im Sitzungs-
saal des Rathauses eine öffentliche Gemeinderatssitzung statt. 
Hierzu ist die Bevölkerung herzlich eingeladen.

Tagesordnung zur Sitzung

Öffentlicher Teil 	
	 1.	Bauvorhaben
		 1.a. 	Bekanntgabe der Erteilung des Einvernehmens von Bau-

gesuchen durch Bürgermeisterin Monika Rettenmeier
		 1.b. 	Errichtung einer L-Stein Mauer zur Hangsicherung, Mö-

rikestraße 19
		 1.c. 	Errichtung einer Stützmauer aus Pflanzsteinen, Mörike-

straße 21
		 1.d. 	Umbau des Wohnhauses und der Gaube; Errichtung  

Garage, Abstellüberdachung, Balkon, Terrasse, Stellplatz 
(veränderte Ausführung), Uhlandstraße 9

		 1.e.	 Bauvoranfrage
			  Anbau einer Werkhalle an best. Motorradcenter, Max-

Eyth-Straße 2

2.		 Graue Fleckenprogramm (GFP) zum Breitbandausbau in Sulzdorf 
		 – Vorstellung der Entwurfsplanung und des Projektzeiten-

plans durch RBS Wave

3.		 Alemannenschule Ganztagesschule, Anbau Rotes Haus
		 3.a. Vergabe Estricharbeiten
		 3.b. Vergabe Brandschutztüren

4.		 Umrüstung der Straßenbeleuchtung auf modernste LED-Technik, 
System clever light 

		 – Vergabe

5.		 Friedhofskonzeption Hüttlingen
		 – Vergabe der Neuanlage von Rasengräbern

6.		 Einberufung einer weiteren Jagdgenossenschaftsversammlung

7.		 Bekanntgabe nichtöffentlich gefasster Beschlüsse nach § 35 
Abs. 1 GemO

8.		 Bekanntgaben und Verschiedenes
		 8.a.Genehmigung der Haushaltssatzung 2026 durch das 

Landratsamt Ostalbkreis

9.		 Anfragen der Gemeinderäte

gez. Monika Rettenmeier
Bürgermeisterin

Landtagswahl am Sonntag, 8. März 2026
Wahlbekanntmachung	
	 1.	Am 8. März 2026 
		 findet die 
 		  Wahl zum 18. Landtag von Baden-Württemberg 
		 statt. 
   		 Die Wahl dauert von 8.00 bis 18.00 Uhr. 

	 2.	Die Gemeinde ist in folgende drei Wahlbezirke eingeteilt: 
		 Wahlbezirk 1: 	Seniorenzentrum Hüttlingen
		 Wahlraum:    	 Bachstraße 12 
				   Begegnungsstätte 

 		 Wahlbezirk 2: 	Forum Hüttlingen
		 Wahlraum:   	 Abtsgmünder Straße 4 

   		 Wahlbezirk 3: 	Alemannenschule 
		 Wahlraum:    	 St. Ulrichsweg 4 
				   Zimmer Nr. 202 

   		 In den Wahlbenachrichtigungen, die den Wahlberechtigten in 
der Zeit vom 25. Januar 2026 bis 15. Februar 2026 übersandt 
worden sind, sind der Wahlbezirk und der Wahlraum angege-
ben, in dem der Wahlberechtigte zu wählen hat. 

   		 Der Briefwahlvorstand tritt zur Ermittlung des Briefwahlergeb-
nisses um 16.00 Uhr im Rathaus zusammen. 

	 3.	Jeder Wahlberechtigte kann nur in dem Wahlraum des Wahl-
bezirks wählen, in dessen Wählerverzeichnis er eingetragen 
ist.

– Fortsetzung nächste Seite –

Fr. 	 27.02.2026 	 Jahreshauptversammlung, Heimatliebe 
Niederalfingen, Gasthaus St. Josef

Sa. 	 28.02.2026 	 Ski-Jugendausfahrt Oberstdorf/Fellhorn, 
TSV Abt. Ski „Snow and Beach“

Sa. 	 28.02.2026 	 Kinderbedarfsbörse, Bürgersaal

Sa. 	 28.02.2026 	 Jahreshauptversammlung Kleintier-
zuchtverein, Züchterheim

Sa. 	 28.02.2026 	 Jahreshauptversammlung, Chorfreunde, 
Forum

Mi. 	 04.03.2026 	 Blutspenden, DRK, Bürgersaal

Fr. 	 06.03.2026 	 ökumenischer Weltgebetstag, kath. 
Kirchengemeinde, Gemeindehaus

Fr. 	 06.03.2026 	 Jahreshauptversammlung, DRK, Gast-
haus St. Josef 

Sa. 	 07.03.2026 	 Schnittkurs Obstgehölze, Obst- und Gar-
tenbauverein, Hüttlingen, Buchwiesen

So. 	 08.03.2026 	 Landtagswahlen

So. 	 08.03.2026 	 Kleintierbörse, Kleintierzuchtverein, 
Züchterheim

Di. 	 10.03.2026 	 Jahreshauptversammlung, Gewerbe- 
und Handelsverein, Albvereinshaus

Mi. 	 11.03.2026 	 Kocherknie kann Kultur, Ass-Dur, „Cele-
bration“, Bürgersaal

Sa. 	 14.03.2026 	 Players Night, TSV Abt. Tischtennis, TSV-
Halle

Sa. 	 14.03.2026 	 Jahreshauptversammlung, Musikverein, 
Forum

Fr. 	 20.03.2026 	 Jahreshauptversammlung, Verein der 
Gartenfreunde, Begegnungsstätte

Fr. 	 20.03.2026 	 Jahreshauptversammlung, Albverein, 
Gasthaus St. Josef

Sa. – So. 	 21.03.2026 – 	 Starkbierfest, Musikverein, Bürgersaal
	 22.03.2026 	

Sa. 	 21.03.2026 	 Kreisputzete

• VERANSTALTUNGEN 2026 •
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		 Die Wähler haben die Wahlbenachrichtigung und zur Identi-
tätsfeststellung ihren Personalausweis oder Reisepass zur 
Wahl mitzubringen. 

   		 Die Wahlbenachrichtigung soll bei der Wahl abgegeben werden. 
		 Gewählt wird mit amtlichen Stimmzetteln. Jeder Wähler erhält 

bei Betreten des Wahlraumes einen Stimmzettel ausgehändigt. 
   		 Jeder Wähler hat eine Erststimme und eine Zweitstimme. 
   		 Der Stimmzettel enthält jeweils unter fortlaufender Nummer 
   		 a)	 für die Wahl im Wahlkreis in schwarzem Druck die Namen 

der Bewerber und gegebenenfalls Ersatzbewerber der zu-
gelassenen Kreiswahlvorschläge unter Angabe der Partei, 
sofern sie eine Kurzbezeichnung verwendet, auch dieser, 
bei Kreiswahlvorschlägen von Einzelbewerbern außerdem 
die Angabe Einzelbewerber und rechts von dem Namen 
jedes Bewerbers einen Kreis für die Kennzeichnung, 

   		 b)	 für die Wahl nach Landeslisten in blauem Druck die Be-
zeichnung der Parteien, sofern sie eine Kurzbezeichnung 
verwenden, auch diese, und jeweils die Namen der ersten 
fünf Listenbewerber der zugelassenen Landeslisten und 
links von der Parteibezeichnung einen Kreis für die Kenn-
zeichnung. 

   		 Der Wähler gibt 
   		 seine Erststimme in der Weise ab, 

	 dass er auf dem linken Teil des Stimmzettels (Schwarz-
druck) durch ein in einen Kreis gesetztes Kreuz oder auf 
andere Weise eindeutig kenntlich macht, welchem Be-
werber sie gelten soll, 

   		 und seine Zweitstimme in der Weise, 
	 dass er auf dem rechten Teil des Stimmzettels (Blaudruck) 

durch ein in einen Kreis gesetztes Kreuz oder auf andere 
Weise eindeutig kenntlich macht, welcher Landesliste sie 
gelten soll. 

   		 Der Stimmzettel muss vom Wähler in einer Wahlkabine des 
Wahlraumes oder in einem besonderen Nebenraum gekenn-
zeichnet und in der Weise gefaltet werden, dass seine Stimm-
abgabe nicht erkennbar ist. In der Wahlkabine oder dem be-
sonderen Nebenraum darf nicht fotografiert oder gefilmt 
werden. 

	 4.	Die Wahlhandlung sowie die im Anschluss an die Wahlhand-
lung erfolgende Ermittlung und Feststellung des Wahlergebnis-
ses im Wahlbezirk sind öffentlich. Jedermann hat Zutritt, soweit 
das ohne Beeinträchtigung des Wahlgeschäfts möglich ist. 

	 5.	Wähler, die einen Wahlschein haben, können an der Wahl im 
Wahlkreis, in dem der Wahlschein ausgestellt ist, 

   		 a) 	durch Stimmabgabe in einem beliebigen Wahlbezirk die-
ses Wahlkreises oder 

   		 b)	 durch Briefwahl 
   		 teilnehmen. 

   		 Wer durch Briefwahl wählen will, muss sich von der Gemeinde-
behörde einen Wahlschein, einen amtlichen Stimmzettel, 
einen amtlichen Stimmzettelumschlag sowie einen amtlichen 
Wahlbriefumschlag beschaffen und seinen Wahlbrief mit dem 
Stimmzettel (im verschlossenen Stimmzettelumschlag) und 
dem unterschriebenen Wahlschein so rechtzeitig der auf dem 
Wahlbriefumschlag angegebenen Stelle zuleiten, dass er dort 
spätestens am Wahltag bis 18.00 Uhr eingeht. Der Wahlbrief 
kann auch bei der angegebenen Stelle abgegeben werden. 

 6. 	Ungültig sind Stimmabgaben, wenn der Stimmzettel eine Än-
derung, einen Vorbehalt oder einen beleidigenden oder auf 
die Person des Wählers hinweisenden Zusatz enthält oder 
wenn sich bei der Briefwahl in dem Stimmzettelumschlag 
sonst eine derartige Äußerung befindet oder der Stimmzettel-
umschlag gekennzeichnet ist (§ 42 Absatz 1 Satz 1 Nummern 
6 und 7 des Landtagswahlgesetzes). 

 7. 	Jeder Wahlberechtigte kann sein Wahlrecht nur einmal und 
nur persönlich ausüben. Eine Ausübung des Wahlrechts durch 
einen Vertreter anstelle des Wahlberechtigten ist unzulässig 
(§ 8 Absatz 3 Satz 2 des Landtagswahlgesetzes). 

   		 Ein Wahlberechtigter, der des Lesens unkundig oder wegen 
einer Behinderung an der Abgabe seiner Stimme gehindert 
ist, kann sich hierzu der Hilfe einer anderen Person bedienen. 
Die Hilfeleistung ist auf technische Hilfe bei der Kundgabe 
einer vom Wahlberechtigten selbst getroffenen und geäußer-
ten Wahlentscheidung beschränkt. Unzulässig ist eine Hilfe-
leistung, die unter missbräuchlicher Einflussnahme erfolgt, 
die selbstbestimmte Willensbildung oder Entscheidung des 
Wahlberechtigten ersetzt oder verändert oder wenn ein In-
teressenkonflikt der Hilfsperson besteht (§ 8 Absatz 4 Satz 2 
des Landtagswahlgesetzes). 

   		 Wer unbefugt wählt oder sonst ein unrichtiges Ergebnis einer 
Wahl herbeiführt oder das Ergebnis verfälscht, wird mit Frei-
heitsstrafe bis zu fünf Jahren oder mit Geldstrafe bestraft. 
Unbefugt wählt auch, wer im Rahmen zulässiger Assistenz 
entgegen der Wahlentscheidung des Wahlberechtigten oder 
ohne eine geäußerte Wahlentscheidung des Wahlberechtig-
ten eine Stimme abgibt. Der Versuch ist strafbar (§ 107a Ab-
sätze 1 und 3 des Strafgesetzbuches). 

Hüttlingen, 21. Februar 2026 

gez. Monika Rettenmeier 
Bürgermeisterin	

Recycling

GOA-Abfuhrtermine
Hüttlingen, Niederalfingen, Sulzdorf und Seitsberg
Montag, 23. Februar 2026	 Biomüll und Hausmüll

Grünabfallcontainer öffnen wieder ab März
Ab Anfang März stehen im Ostalbkreis wieder über 50 Grünabfall-
container zur Verfügung. Die GOA informiert, dass Bürgerinnen 
und Bürger ihre Grünabfälle ab diesem Zeitpunkt wieder an den 
bekannten Standorten außerhalb der Wertstoffhöfe entsorgen 
können.

Abgabe von Grünabfällen – Mengenbegrenzung beachten
Die Anlieferung ist pro Besuch auf drei Kubikmeter begrenzt. „Mit 
dieser Regelung stellen wir sicher, dass möglichst viele Haushalte 
die Möglichkeit zur Entsorgung haben und die Container nicht 
überfüllt werden“, erklärt ein GOA-Sprecher.
Größere Mengen kostenfrei auf den Entsorgungsanlagen
Wer größere Mengen aus privaten Haushalten entsorgen möchte, 
kann dies weiterhin kostenfrei auf den GOA-Entsorgungsanlagen 
Reutehau und Ellert tun. „Wir bieten damit eine flexible Lösung 
für alle, die mehr Grünabfall zu entsorgen haben“, so die GOA 
weiter.

Öffnungszeiten und Standorte online abrufbar
Die aktuellen Öffnungszeiten und Standorte der Grünabfallcon-
tainer finden Interessierte im Abfallkalender sowie auf der GOA-
Homepage unter www.goa-online.de. An gesetzlichen Feiertagen 
bleiben die Grünabfallcontainer geschlossen. 


